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Gremium Sitzung am Sitzung Nr. Beratungsaktion 

Magistrat 13.09.2021 9 vorberatend 

Haupt- und Finanzausschuss 28.09.2021 2 vorberatend 

Stadtverordnetenversamm-
lung 30.09.2021 3 beschließend 

 
 
Bezeichnung: Freizeitgelände für alle Generationen; 

hier: Genehmigung einer überplanmäßigen Auszahlung 
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SACH- UND RECHTSLAGE: 
 
Mit Beschluss vom 21.11.2019 (VL-161/2019) stimmte die Stadtverordnetenversammlung 
der Entwurfsplanung und der dazugehörigen Kostenberechnung für das Freizeitgelände für 
alle Generationen in Wallau zu. Entsprechende Haushaltsmittel wurden mit dem am 
11.03.2021 beschlossenen Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt. Das 
Projekt soll nun zeitnah in die Ausführung gebracht werden. Da in der Zwischenzeit erhebli-
che Preissteigerungen in der Baubranche zu verzeichnen sind, wurde seitens unseres Pla-
nungsbüros, FFS – Forschungstelle für Frei- und Spielraumplanung aus Hohenahr, mitge-
teilt, dass für die vorgenannten Preissteigerungen mindestens zusätzliche Mittel von 
75.000 € benötigt werden.  
 
Da das Maßnahmen-Budget unter der Investitionsnummer 174 „Freizeitgelände für alle Ge-
nerationen“ im Budget 080202 „Bäder“ diesen zusätzlichen Bedarf nicht deckt, wird empfoh-
len, für die erfolgten Preissteigerungen zusätzliche Mittel i. H .v. 100.000 € überplanmäßig 
zur Verfügung zu stellen. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die zwei Grundstücke im Gewerbegebiet „Krummacker“ ver-
äußert werden, entstehen hierdurch Mehreinzahlungen in dem Budget 100102 „Liegenschaf-
ten“, welche als Deckung verwendet werden können. Für den Verkauf der vorgenannten 
Grundstücke liegt uns eine schriftliche Zusage vor. Der Abschluss des Kaufvertrages ist be-
auftragt, der dazugehörige Mittelfluss steht demnach noch aus. 
 
Die Voraussetzungen des § 100 Abs. 1 HGO sind erfüllt. 
 
 
FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN: 
 
Unter der Voraussetzung, dass die Mehreinzahlungen aus dem Verkauf der beiden Grund-
stücke im Gewerbegebiet „Krummacker“ erzielt werden, würde der Finanzhaushalt im Bud-
get 080202 „Bäder“, Investitionsnummer 174 mit einer zusätzlichen Auszahlung in Höhe von 
100.000 € belastet. 
 
Unter der Voraussetzung, dass die Mehreinzahlungen aus dem Verkauf der beiden Grund-
stücke im Gewerbegebiet „Krummacker“ werden, würde das Budget 100102 „Liegenschaf-
ten“, Investitionsnummer 71 mit 100.000 € entlastet und zur unechten Deckung herangezo-
gen. 
 
 
BESCHLUSSVORSCHLAG: 
 
Unter der Voraussetzung, dass die Mehreinzahlungen aus dem Verkauf der beiden Grund-
stücke im Gewerbegebiet „Krummacker“ erzielt werden, wird Folgendes beschlossen: 
 
In dem Budget 080202 „Bäder“, Investitionsnummer 174 erfolgt eine überplanmäßige Aus-
zahlung in Höhe von 100.000 €. Die Deckung erfolgt durch Mehreinzahlungen im Budget 
100102 „Liegenschaften“, Investitions-Nr. 71. 




